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sche Initiative John-Calame verlangt eine Verbesserung der
Sozialversicherungsleistungen für diejenigen Ratsmitglieder,
die ihr Parlamentsmandat hauptberuflich ausüben. Die
Staatspolitische Kommission des Nationalrates sieht aber
bei diesem Anliegen keinen Handlungsbedarf. Das Parla-
ment der Schweizerischen Eidgenossenschaft ist nach wie
vor ein Milizparlament. Ein vollumfänglicher Versicherungs-
schutz aufgrund der politischen Tätigkeit in Bern würde
darum den Rahmen sprengen und über das Notwendige
hinausschiessen. Vielmehr ist in dieser Situation Eigenver-
antwortung gefragt und auch anzuwenden.
Eine obligatorische Unfallversicherung wäre nicht zweck-
mässig, da jedes Parlamentsmitglied mit geringem Aufwand
einen entsprechenden Zusatz zu seiner obligatorischen
Krankenversicherung abschliessen kann. Bei einem Er-
werbsausfall infolge Krankheit sind die entsprechenden An-
sprüche des Ratsmitgliedes bereits heute besser abgedeckt
als bei Anwendung des Obligationenrechts, wie das von der
Initiantin vorgeschlagen wird. Bei der beruflichen Vorsorge
ist festzustellen, dass die Mitglieder der Bundesversamm-
lung nicht in einem Arbeitsverhältnis zum Bund stehen. In ei-
ner Gesetzesrevision im Jahre 2002 hat das Parlament eine
Vorsorgelösung getroffen, welche als Ergänzung zur ordent-
lichen beruflichen Vorsorge konzipiert ist. Damit werden die
Nachteile kompensiert, die ein Ratsmitglied durch die aus-
serberufliche Tätigkeit bei der beruflichen Vorsorge erleidet.
Sie sehen also, die eidgenössischen Parlamentarier und
Parlamentarierinnen sind sozial sehr gut abgestützt. Weiter
gehende Lösungen im Sinne einer ordentlichen beruflichen
Vorsorge für die Ratsmitglieder wären wegen unseres Miliz-
systems sicher nicht angemessen. Die Staatspolitische
Kommission hat mit 17 zu 8 Stimmen beschlossen, es sei
dieser parlamentarischen Initiative ebenfalls keine Folge zu
geben.
Ich bitte Sie, dieser parlamentarischen Initiative keine Folge
zu geben.

Abstimmung – Vote
(namentlich – nominatif; Beilage – Annexe 07.478/1150)
Für Folgegeben ... 55 Stimmen
Dagegen ... 110 Stimmen
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Parlamentarische Initiative
Stamm Luzi.
Wahrung von Goldbeständen
in der Schweiz
Initiative parlementaire
Stamm Luzi.
Préserver la valeur
des stocks d'or en Suisse

Vorprüfung – Examen préalable
Einreichungsdatum 05.10.07
Date de dépôt 05.10.07

Bericht WAK-NR 22.01.08
Rapport CER-CN 22.01.08

Nationalrat/Conseil national 24.09.08 (Vorprüfung – Examen préalable)

Le président (Bugnon André, président): La commission pro-
pose de ne pas donner suite à cette initiative.
Monsieur Stamm est absent. Il n'y a pas de proposition de
minorité et personne ne souhaite s'exprimer. 

Der Initiative wird keine Folge gegeben
Il n'est pas donné suite à l'initiative

07.482

Parlamentarische Initiative Fraktion
der Schweizerischen Volkspartei.
Einsetzung einer PUK
zur Abklärung
der von der GPK erhobenen Vorwürfe
gegen den Justizminister
Initiative parlementaire groupe
de l'Union démocratique du Centre.
Ministre de la justice.
Institution d'une CEP
pour faire la lumière
sur les reproches de la CdG

Vorprüfung – Examen préalable
Einreichungsdatum 05.10.07
Date de dépôt 05.10.07

Bericht Büro-NR 09.05.08
Rapport Bureau-CN 09.05.08

Nationalrat/Conseil national 24.09.08 (Vorprüfung – Examen préalable)

Antrag der Mehrheit
Der Initiative keine Folge geben

Antrag der Minderheit
(Baader Caspar, Bugnon, Parmelin)
Der Initiative Folge geben

Proposition de la majorité
Ne pas donner suite à l'initiative 

Proposition de la minorité
(Baader Caspar, Bugnon, Parmelin)
Donner suite à l'initiative 

Baader Caspar (V, BL): Die SVP-Fraktion verlangt mit die-
ser parlamentarischen Initiative die Einsetzung einer PUK
zur Abklärung der Rechtmässigkeit der Handlungen diverser
Institutionen des Bundes im Zusammenhang mit den von
der GPK gegenüber dem seinerzeitigen Justizminister Chri-
stoph Blocher erhobenen Vorwürfen. Die Ereignisse im
Sommer 2007, als die GPK den Justizminister zu Unrecht ei-
nes Komplotts mit einem Angeschuldigten beschuldigte,
sind einer der grössten Skandale in der Geschichte des
Schweizer Parlamentes, ging es doch damals darum, den
Justizminister derart zu diskreditieren, dass er zurücktreten
müsse. Deshalb fordern wir, dass diese Ereignisse heute
schonungslos aufgedeckt werden. Es geht doch nicht an,
dass man jetzt nach diesem Schlamassel einfach den
Deckel auf den Topf tun will, ohne die wesentlichen rechts-
staatlichen Fragen dieses Vorgehens zu klären.
Ausgerechnet diejenigen Parteien, die sich immer wieder als
Hüter des Rechtsstaates und der Gewaltenteilung ausge-
ben, wehren sich gegen diese Klarheit. Das dürfen wir nicht
zulassen. Es geht insbesondere um das Handeln des Eidge-
nössischen Untersuchungsrichters, der Bundesanwaltschaft
sowie des Sekretariates der GPK unseres Rates nach der
Demission von Bundesanwalt Roschacher bezüglich der an
der GPK-Pressekonferenz vom 5. September 2007 ange-
sprochenen neuen Dokumente. Hat der Untersuchungsrich-
ter rechtmässig gehandelt, wenn er Kopien dieser Doku-
mente an die Bundesanwaltschaft weitergeleitet hat? Hat die
Bundesanwaltschaft rechtmässig gehandelt, als sie den Prä-
sidenten der GPK unseres Rates sowie die Präsidentin der
Subkommission EJPD/BK über die Existenz und den Inhalt
der Dokumente von Oskar Holenweger informiert hat? Wel-
ches sind die Rechtsgrundlagen für ein derartiges Handeln
des Untersuchungsrichters und der Bundesanwaltschaft?
Welche Rechtsgrundlagen und Weisungen bestanden für
den Informations- und Datenaustausch zwischen diesen In-
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stitutionen und den Parlamentsdiensten, insbesondere für
den Mailverkehr? Hat die Präsidentin der Subkommission
EJPD/BK der GPK rechtmässig gehandelt, als sie die Doku-
mente von Oskar Holenweger am 14. August 2007 in Teilen
der gesamten Subkommission präsentierte und am 5. Sep-
tember 2007 die Medien, und damit die ganze Öffentlichkeit,
über deren Inhalt informierte und dabei mit vorverurteilen-
den Aussagen den Justizminister verdächtigte? Hätten der
Vorsteher EJPD und Oskar Holenweger nicht vorher An-
spruch auf rechtliches Gehör gehabt?
Bei all diesen Fragen handelt es sich ganz klar um Fragen,
die nach Artikel 26 Absatz 1 des Parlamentsgesetzes Ge-
genstand einer PUK sein können. Die Rechtmässigkeit der
Information der GPK durch die Bundesanwaltschaft wird von
der GPK selbst und vom Bundesstrafgericht, der Aufsichtsin-
stanz der Bundesanwaltschaft, kontrovers beurteilt. Die GPK
bejaht die Rechtmässigkeit, das Bundesstrafgericht verneint
sie. Daher braucht es jetzt eine Klarstellung, und zwar nicht
durch die GPK, sondern durch eine PUK.
Das Büro verweist in seiner Antwort auf eine laufende Unter-
suchung der GPK. Es geht doch nicht an, dass die GPK
selbst über die Rechtmässigkeit ihres eigenen Handelns und
des Handelns ihrer Subkommissionen entscheidet! Was ist
das für ein Rechtsverständnis? Jedenfalls widerspricht das
meinem rechtlichen Verständnis. Die GPK kann sich doch
nicht selbst kontrollieren! Der einzige ehrliche und offene
Weg, diese Rechtsfragen zu klären, ist die Einsetzung einer
PUK.
Deshalb bitte ich Sie, den Antrag der Minderheit des Büros
zu unterstützen und der parlamentarischen Initiative Folge
zu geben.

Engelberger Edi (RL, NW), für das Büro: Das Büro prüfte die
parlamentarische Initiative der SVP-Fraktion, die die Einset-
zung einer PUK gemäss den Artikeln 163 bis 171 des Parla-
mentsgesetzes verlangt, am 15. Februar 2008. Nach der An-
hörung des Vertreters der Initianten führte das Büro eine
Aussprache über die Frage, ob dem Anliegen der Initianten
Folge zu leisten sei. Dabei stützte es sich auf einen Bericht
des Sekretariates über die Rechte einer PUK und der GPK
und auf die Praxis der eidgenössischen Räte bezüglich der
Einsetzung von PUK. Wir diskutierten insbesondere die Fra-
gen, ob zur Beantwortung der in der Initiative gestellten Fra-
gen das Instrument einer PUK unerlässlich sei und ob die
aufgeworfenen Fragen überhaupt Gegenstand der Überprü-
fung durch eine PUK sein könnten. Das Büro nahm auch zur
Kenntnis, dass die Rechtmässigkeit der Information der GPK
durch die Bundesanwaltschaft eben von GPK und erster Be-
schwerdekammer des Bundesstrafgerichtes kontrovers be-
urteilt wird. Die diesbezüglichen Untersuchungen der GPK
sind noch im Gange.
Die Mehrheit des Büros ist der Meinung, dass die Einset-
zung einer PUK nicht erforderlich ist. Eine PUK würde zu
Doppelspurigkeiten führen und hätte zudem erhebliche zu-
sätzliche Kosten zur Folge. Die Mehrheit weist auf die bishe-
rige konstant restriktive Praxis des Büros hin, das es in meh-
reren ähnlichen Fällen ablehnte, eine PUK einzusetzen,
wenn das angestrebte Ziel mit weniger weit gehenden Mit-
teln ebenfalls erreicht werden konnte. Die Mehrheit verweist
auch auf die im Parlament durchgeführte Sonderdebatte, bei
der diese Angelegenheit ausführlich diskutiert werden konn-
te. Die Mehrheit nimmt zur Kenntnis, dass die GPK alles dar-
ansetzen wird, in dieser Angelegenheit Klarheit und Trans-
parenz zu schaffen. Sie erachtet deshalb die Einsetzung ei-
ner PUK als nicht nötig.
Die Minderheit wurde hier von Herrn Baader vertreten, ich
kann mich relativ kurz halten. Sie verweist auf die wider-
sprüchlichen Meinungen von GPK und Bundesstrafgericht.
Die Frage der Rechtmässigkeit der Informationsweitergabe
durch die Bundesanwaltschaft müsse durch ein unabhängi-
ges Organ geprüft und beantwortet werden. Herr Baader hat
es bei seiner Beurteilung auch gesagt: Die Untersuchungen
der GPK sind noch im Gange. Für die Minderheit geht es um
staatspolitisch bedeutende Fragen, für deren Beantwortung
eine PUK das einzig richtige Instrument sei. Die Mehrheit

des Büros ist nicht dieser Ansicht. Sie ist der Auffassung,
dass die Rechtmässigkeit in diesem Sinne gegeben ist oder
gegeben sein kann.
Das Büro beantragt mit 9 zu 3 Stimmen, der parlamentari-
schen Initiative keine Folge zu geben.

Mörgeli Christoph (V, ZH): Im Vergleich zur damaligen De-
batte in diesem Saal verfügen wir heute über neue erhebli-
che Informationen. Am 8. August 2007 trafen sich Michel-
André Fels, Claude Nicati und Alberto Fabbri als Vertreter
der Bundesanwaltschaft mit Lucrezia Meier-Schatz und
Jean-Paul Glasson als Vertreter des Parlamentes sowie mit
Philippe Schwab und Irene Moser von der Bundesverwal-
tung: Staatsanwälte, Parlamentarier, Aufsichtsbehörde, Ver-
waltung im konspirativen Austausch. Die Gleichen urteilten
anschliessend wortreich, der Justizminister habe die Gewal-
tenteilung nicht respektiert. Das Motiv von Meier-Schatz und
Glasson lag in der politischen Gegnerschaft, jenes der An-
wälte des Bundes in Bundesrat Blochers Bestreben nach ei-
ner besseren Führung der Bundesanwaltschaft sowie in
zwei Fällen zusätzlich wohl in der erfolglosen Bewerbung als
Bundesanwalt. Claude Nicati hat bereits früher in böswilliger
Absicht Christoph Blochers Tätigkeit im Verwaltungsrat der
Alusuisse mit einem angeblichen Terror-Financier in Verbin-
dung bringen wollen.
Am 8. August 2007 beschlossen die sieben Beteiligten eine
in ihrer Perfidie nicht zu überbietende Doppelstrategie: Die
gesamte Geschäftsprüfungskommission sowie die Öffent-
lichkeit sollten rasch über den ungeheuerlichen Verdacht ge-
gen Blocher informiert werden, die eigentliche Untersuchung
solle aber erst Monate später, nach den Wahlen von Parla-
ment und Bundesrat, stattfinden, denn die Unterlagen aus
Deutschland seien angeblich früher nicht zu beschaffen. Be-
weisstück dieser Konspiration bildet eine unlängst aufge-
tauchte, damals selbst vor der GPK-Subkommission geheim
gehaltene, als «vertraulich» klassifizierte Gesprächsnotiz
des Treffens. An der Authentizität dieses Dokuments, aus
dem die «Sonntags-Zeitung» und die «Weltwoche» unlängst
zitiert haben, besteht kein Zweifel. Ganz offen wurde dem-
nach an diesem Tag die politische Ausschlachtung der an-
geblichen Affäre beschlossen und festgestellt, dass «auf-
grund des politischen Kalenders (eidgenössische Wahlen,
Bundesratswahlen) ... der Spielraum der GPK eng» sei. Die
Bundesanwaltschaft und zwei Parlamentarier aus der Ober-
aufsichtsbehörde thematisierten also für die Terminierung
ihres Vorgehens den Zeitpunkt von Parlaments- und Bun-
desratswahlen. Beim Aussprechen des Verdachtes gegen
Blocher war Eile geboten, für die Beweisführung wollte man
sich Zeit lassen – ein ungeheuerlicher, beispielloser Vor-
gang.
Fels, Nicati, Fabbri, Meier-Schatz und Glasson vereinbarten,
dem Justizminister ein Komplott gegen Roschacher zu un-
terstellen – und bildeten dabei selber ein Komplott. Der
durch die GPK zu untersuchenden Bundesanwaltschaft ge-
lang es dank der Mithilfe von Frau Lucrezia Meier-Schatz
und Herrn Jean-Paul Glasson, den Spiess umzukehren und
gegen den Justizminister zu richten. In jenem Geheimge-
spräch, «Teil eines offiziellen Vorhabens der Bundesanwalt-
schaft», wurden in Stuttgart beschlagnahmte Dokumente
des Bankiers Oskar Holenweger vorgestellt und mit folgen-
der unglaublicher Tatsachenschilderung interpretiert: «Diese
Dokumente ... belegen, dass die Demission von Valentin Ro-
schacher in einem sorgfältig geplanten Kontext abgelaufen
ist, in den eine ganze Serie von einflussreichen Akteuren
einbezogen war (Politiker, Journalisten, Industriekapitäne,
ein Universitätsprofessor, ehemalige Chefs von Geheim-
diensten usw.).» Man beschloss, die Subkommission der
GPK baldmöglichst zu informieren, «mit allen Risiken, wel-
che dieses Vorgehen mit sich bringt». Die Oberaufsichtsbe-
hörde unterstellte sich an diesem Treffen den Bundesanwäl-
ten, sicherten Frau Meier-Schatz und Herr Glasson doch zu,
den Entwurf eines Communiqués vorgängig «der Bundesan-
waltschaft zur Überprüfung» zuzustellen. 
Wir müssen heute aufgrund der offiziellen Akten feststellen,
dass in Bundesbern der Rechtsstaat im Umgang mit Chri-
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stoph Blocher ausser Kraft gesetzt wurde. Gleichzeitig ent-
wickelte das Parlament eine unglaubliche Energie, um dem
früheren Justizminister ungesetzliches Handeln nachzuwei-
sen. Nicht weniger als drei umfangreiche Berichte wurden
von der GPK bezüglich seines Handelns in Sachen Swiss-
com, Albisgüetli-Rede und Bundesanwaltschaft verfasst. Die
Kollegialbehörde Bundesrat liess es sich nicht entgehen, ge-
gen den Kollegen Blocher wegen dessen Albisgüetli-Rede
eine Rüge auszusprechen – derselbe Bundesrat, der heute
Samuel Schmid vollständig deckt und dessen Präsident nun
plötzlich festhält, die Regierung sei keine Schulklasse, in der
man Rügen erteile.
Jetzt geht es nur noch mit einer PUK. Die GPK, die dermas-
sen in diesen Fall verstrickt und involviert ist, ist nicht in der
Lage, gegen sich selber zu untersuchen.
Ich bitte Sie, unserer Initiative Folge zu geben.

Abstimmung – Vote
(namentlich – nominatif; Beilage – Annexe 07.482/1151)
Für Folgegeben ... 51 Stimmen
Dagegen ... 109 Stimmen

Schluss der Sitzung um 18.55 Uhr
La séance est levée à 18 h 55


